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RS OGH 1993/9/30 8Ob540/92,
8Ob94/10x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1993

Norm

StGB §133 C

Rechtssatz

Einen ihm anvertrauten Geldbetrag eignet sich der Täter zu, indem er ihn ausgibt, ohne eine gleich hohe Summe in bar

oder auf einem Konto oder auf einem Sparbuch bereitzuhalten oder hierüber binnen wenigen Tagen verfügen zu

können.

Entscheidungstexte

8 Ob 540/92

Entscheidungstext OGH 30.09.1993 8 Ob 540/92

8 Ob 94/10x

Entscheidungstext OGH 22.09.2010 8 Ob 94/10x

Auch; Beisatz: Wird das anvertraute Gut vom Übernehmer abredewidrig in eigenes Vermögen oder das Vermögen

eines Dritten übergeführt, so liegt eine unrechtmäßige Zueignung vor. (T1); Veröff: SZ 2010/114
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